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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.2004

Norm

ABGB §481

ABGB §1479

ABGB §1484

Rechtssatz

Der Anspruch auf Begründung eines auf vertraglicher Grundlage zugestandenen dinglichen Rechts - wie etwa einer

Grunddienstbarkeit - mittels der nach dem Gesetz gebotenen Erwerbsart kann solange nicht wegen Verjährung

scheitern, als die dafür maßgebende Obligation noch unverjährt ist.
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